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Musterpraktikumsvereinbarung 
 
 
 

Zwischen  
 

 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Praktikumsgebender Institution 
 

und  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Name, Vorname (Praktikantin bzw. Praktikant)  geb.     Matrikelnummer 
 
 

wohnhaft in 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer, ggf. Zimmer bei 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ggf. Land, Postleitzahl, Ort 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon      E-Mail              
 
 
wird im Einvernehmen mit der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) auf 
der Grundlage der mit Einrichtungen gem. §15 Abs. 5 PsychThApprO über die Durchführung 
der Berufspraktischen Tätigkeit I – Einstieg in die Praxis der Psychotherapie (im Folgenden 
BQT I) im polyvalenten Bachelorstudiengang Psychologie, des dazugehörigen 
Modulhandbuchs der FAU sowie der Approbationsordnung (PsychThApprO) die folgende 
Praktikumsvereinbarung geschlossen: 
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§1 

 

Die Praktikantin/Der Praktikant wird während ihrer/seiner berufsqualifizierenden Tätigkeit I in 
der praktikumsgebenden Institution ausgebildet. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Name der anleitenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeutinnen 
und Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten gem. §15 Abs. 5 und 6 PsychThApprO 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Name des/der Praktikumsbeauftragen der FAU 
 

 

§ 2 

(1)  Die BQT I – Einstieg in die Praxis der Psychotherapie umfasst insgesamt 240 Stunden 
(6 Wochen) praktische Tätigkeit in folgenden Einrichtungen oder Bereichen gem. §15 
Abs. 5 PsychThApprO:  
1. in Einrichtungen der psychotherapeutischen, psychiatrischen, psychosomatischen 

oder neuropsychologischen Versorgung,  
2. in Einrichtungen der Prävention oder der Rehabilitation, die mit den in Nummer 1 

genannten Einrichtungen vergleichbar sind,  
3. in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder  
4. in sonstigen Bereichen der institutionellen Versorgung. 

(2) Das Praktikum beginnt am ………………. und endet am ………………. 

(3)  Wenn die Praktikantin bzw. der Praktikant in diesem Zeitraum für das Studium 
relevante Lehrveranstaltungen zu besuchen hat, wird sie bzw. er von der 
praktikumsgebenden Institution dafür freigestellt. 

 

 

§3 

 

Die Arbeitszeit beträgt ca. 40 Stunden pro Woche (Vollzeit). Sie richtet sich nach den üblichen 
Arbeitszeiten der praktikumsgebenden Institution.  
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§4 

 

(1) Die praktikumsgebende Institution übernimmt die Ausbildung der Praktikantin bzw. des 
Praktikanten nach Maßgabe der Prüfungs- und Studienordnung sowie der 
PsychThApprO. 

(2) Fachliche Anleitung und Supervision der Praktikantin bzw. des Praktikanten werden 
durch die anleitenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Psychologische 
Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
der praktikumsgebenden Institution im Umfang von mindestens 2 Stunden pro Woche 
gewährt. 

(3) Die Praktikantin bzw. der Praktikant ist während der BQT I zu befähigen, 

1. die Rahmenbedingungen der und die Aufgabenverteilung in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit zu erkennen und entsprechend der Aufgabenverteilung 
angemessen mit den verschiedenen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten sowie 

2. grundlegende Kompetenzen in der Kommunikation mit Patientinnen und 
Patienten sowie mit anderen beteiligten Personen oder Berufsgruppen zu 
entwickeln und anzuwenden. (siehe hierzu auch das Modulhandbuch bzw. §1 der 
Rahmenvereinbarung). 

 

 

§5 

 

(1) Die Praktikantin bzw. der Praktikant unterliegt während der BQT I dem 
Zuständigkeitsbereich des Unfallversicherungsträgers der praktikumsgebenden 
Institution. Bei Praktika im Ausland kann dieser Versicherungsschutz entfallen oder nur 
in einem geringeren Umfang bestehen. In solchen Fällen ist für einen ausreichenden 
privaten Versicherungsschutz zu sorgen.  

(2) Soweit für die Beschäftigten der praktikumsgebenden Institution ein 
Haftpflichtversicherungsschutz besteht, wird die Praktikantin bzw. der Praktikant für die 
Dauer des Orientierungspraktikums in diesen Versicherungsschutz einbezogen. 
Besteht bei der praktikumsgebenden Institution kein Haftpflichtversicherungsschutz, 
wird der Praktikantin/dem Praktikanten empfohlen, für einen entsprechenden 
Versicherungsschutz zu sorgen. 

(3) Für im Auftrag der praktikumsgebenden Institution ausgeführte Dienstreisen erhält die 
Praktikantin bzw. der Praktikant Ersatz ihrer/seiner Aufwendungen in entsprechender 
Anwendung der Reisekostenregelung der praktikumsgebenden Institution. 
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§6 

 

(1) Die Praktikantin bzw. der Praktikant ist verpflichtet, eine durch Krankheit bedingte 
Verhinderung der praktikumsgebenden Institution unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 5 Abs. 2 PsychThApprO i.V.m. § 6 a Abs. 1 
Satz 3 der Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelor- und den 
Masterstudiengang Psychologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg(FAU) – BMStPO/PSL – in der jeweils geltenden Fassung 
Anwesenheitspflicht besteht. 

 

 

§7 

 

Die Dienstaufsicht und die fachliche Weisungsbefugnis während der BQT I obliegen der 
praktikumsgebenden Institution, vertreten durch 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Name der anleitenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeutinnen und 
Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten gem. §15 Abs. 5 und 6PsychThApprO 
 

 

§8 
 
Die Praktikantin bzw. der Praktikant ist in allen dienstlichen Angelegenheiten Dritten 
gegenüber, auch nach ihrem/seinen Ausscheiden, zur Verschwiegenheit nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften verpflichtet. 
 
 

§9 
 
(1)  Die Praktikantin bzw. der Praktikant kann die Praktikumsvereinbarung durch 

schriftliche Erklärung mit einer Frist von 14 Tagen kündigen. 
(2)  Im Übrigen kann jede Vertragspartei die Praktikumsvereinbarung aus wichtigem Grund 

durch schriftliche Erklärung kündigen. Auch ist eine Aufhebung der 
Praktikumsvereinbarung im Einvernehmen mit der FAU möglich. 

(3)  Bestehen hinsichtlich der Praktikumsvereinbarung und gegebenenfalls hinsichtlich des 
Praktikumsplans Unstimmigkeiten zwischen der Praktikantin bzw. dem Praktikanten 
und der anleitenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Psychologische 
Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
gem. §15Abs. 5 und 6 PsychThApprO, die nicht auszuräumen sind, ist der/die 
Praktikumsbeauftragte der Fachgruppe Psychologie der FAU zu unterrichten. 
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Unterschriften 
 
 
Praktikumsgebende Institution   Praktikantin bzw. Praktikant 
 
………………………………, ………………  ………………………………, ……………… 
Ort    Datum   Ort    Datum 
 
 
…………………………………………….  ……………………………………………….. 
Unterschrift praktikumsgebende Institution   Unterschrift Praktikantin/Praktikant 
 
 


